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Definition

Unbeheizte Wintergärten werden auch als „ver-
glaste Vorbauten“, „unbeheizte Glasvorbauten“ 
oder „Anlehnglashäuser“ bezeichnet (Abbildung 1).

Letztere Bezeichnung trifft den Kern der Dinge 
wohl am besten. Es handelt sich üblicherweise um 
sonnenseitig großflächig verglaste Räume, die vor 
Außenwänden von Gebäuden errichtet werden. Die 
Raumlufttemperatur in unbeheizten Glasvorbauten 
unterscheidet sich in allen Jahreszeiten sowohl von 
der Raumluft angrenzender Innenräume als auch 
von der Außenlufttemperatur.

Ausblick und Bepflanzungsmöglichkeiten schaf-
fen bei jahres- und tageszeitlich verlängerten Auf-
enthaltsmöglichkeiten erhöhte Wohnqualität für die 
Nutzer.

Energiegewinne über unbeheizte Glasvorbauten 
werden gelegentlich überschätzt, Energieverluste 
über beheizte Glasvorbauten unterschätzt.

Im Übrigen stellen unbeheizte Glasvorbauten keine 
Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts dar. Vom 
Glaspalast bis zum Blumenfenster kennt man sie 
seit Jahrhunderten weltweit (Abbildung 2).

Funktionsprinzip / Der Glasvorbau 
im Winter

Ein Wintergarten bewirkt, wie jeder unbeheizte 
Raum, der an ein beheiztes Wohnhaus angrenzt 
(Windfang, Garage, Schuppen), eine Verminderung 
der Wärmeverluste der abgedeckten Außenbau-
teile. Er stellt somit eine Pufferzone zwischen der 
Außenluft und beheizten Räumen dar. Im Winter 
wird seine Raumlufttemperatur immer höher sein 
als die Außenlufttemperatur. Die inneren Oberflä-
chentemperaturen der an den Wintergarten gren-
zenden Außenwände sind aufgrund von Wärme-
speicherungseffekten und Strahlungsgewinnen 
höher als bei den restlichen Außenwänden, die di-
rekt an Außenluft grenzen. Dieser Effekt wird aber 
umso unbedeutender, je besser der Wärmeschutz 
des beheizten Kernhauses ist (siehe dazu Merk-
blatt 17 „Wärmedämmung – Wärmespeicherung“).
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Speziell im Winter bewirkt der Treibhauseffekt, wie 
ihn jeder z. B. von einem in der Sonne stehenden 
Auto kennt, dass eingestrahlte Sonnenenergie in 
Wärme umgewandelt wird. Massive Bauteile wie 
Boden, Decke, Außenwand raumseitig des Winter-
gartens werden dadurch erwärmt und speichern 
die eingefallene Sonnenenergie (was ein Auto man-
gels Masse nicht leisten kann).

Der Treibhauseffekt entsteht wie folgt: Für die 
kurzwellige Sonnenstrahlung ist Glas fast vollstän-
dig durchlässig. Ein geringer Teil der Strahlung wird 
beim Auftreffen auf Glas reflektiert beziehungs-
weise absorbiert (Abbildung 3) 

Es dringt umso mehr Strahlung durch die Vergla-
sung, je mehr sich der Auftreffwinkel der Sonnen-
strahlen auf die Scheibe der Senkrechten nähert. 
Trifft die kurzwellige Strahlung nach dem Durchtritt 
durch die Scheibe auf im Raum befindliche Gegen-
stände oder auf raumumschließende Flächen (Ge-
schossdecken, Innenwände), so wird von diesem 
abermals ein Teil reflektiert, der Großteil jedoch ab-
sorbiert.

Durch die Absorption erhöht sich die Tempera-
tur der Einrichtungsgegenstände, Wände und Ge-
schossdecken, sie strahlen Wärme ab. Die Wär-
mestrahlung ist langwellig (Infrarotstrahlung) und 
kann daher das Glas nicht mehr ungehindert durch-
dringen. Die Raumtemperatur erhöht sich als Folge 
der dadurch entstandenen „Wärmefalle“ so lange, 
bis der Strahlungsüberschuss nach und nach durch 
den temperaturdifferenzabhängigen Wärmedurch-
gang (Transmissionswärmeverlust) durch das Glas 
hindurch wieder ausgeglichen wird. 

Im Winter schwankt die Temperatur in einem Win-
tergarten zwischen Tag und Nacht um bis zu 30 °C. 
Dabei kommt es unweigerlich zu Tauwasserbildung 
an den Fenstern, auch wenn sie mit Doppel- oder 
Dreifachverglasung versehen wird. Sämtliche Bau-
teile eines Wintergartens müssen diesen hohen 
Belastungen gewachsen sein.

Die Verglasung eines Wintergartens wird in der kal-
ten Jahreszeit ähnlich genutzt wie Fensterflächen 
in sonnenseitigen Außenwänden. Sobald es Son-
nenstand und Außenlufttemperaturen zulassen, 
werden Vorhänge (Fensterabdeckungen) geöffnet, 
damit Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung 
erzielt werden können. Bei Überhitzung wird gelüf-
tet, Fensterflächen werden abgedeckt. 

Abbildung 2

Wintergarten (Altbau)

Abbildung 1

Wintergarten (Neubau)

Abbildung 3

Wärmeübertragungsvorgänge bei Sonnenein-
strahlung am Beispiel einer Einscheibenverglasung
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Funktionsprinzip / Der Glasvorbau 
im Sommer

Im Sommer stellen ausreichende Belüftungsmög-
lichkeiten eine Grundvoraussetzung für ein be-
hagliches Raumklima im Glasvorbau dar. Überhit-
zungserscheinungen sind so während der über-
wiegenden Nutzungsdauer zu vermeiden. Damit 
die sommerliche Mittagssonne nicht zu extremen 
Überhitzungen des Wintergartens führt, sollte die 
Fläche der Dachverglasung kleingehalten werden. 
Vor allem nach Westen ausgerichtete Wintergär-
ten neigen zu Überhitzungen im Sommer und soll-
ten daher vermieden werden oder einen effizien-
ten, meist außen liegenden Sonnenschutz erhalten 
(siehe dazu Merkblatt 13 „Fensterabdeckungen – 
Schutz vor Wärme und Kälte“).

Speziell an Gebäude angelehnte Wintergärten mit 
Dachverglasung benötigen Verschattungs- und aus-
reichend gute Be- und Entlüftungseinrichtungen – 
durchdringende Sonneneinstrahlung wird reduziert 
und „Überschusswärme“ sofort wieder nach au-
ßen abgeführt.

Zuluftöffnungen in Bodennähe und Abluftöffnun-
gen an der höchsten Stelle des Wintergartens müs-
sen ausreichend vorhanden sein: Mindestens 10 % 
der Verglasung sollten vollständig geöffnet werden 
können. Der Höhenunterschied zwischen Luftein-
tritts- und Luftaustrittsöffnung soll möglichst groß 
sein, damit mehr Ventilation durch thermischen 
Auftrieb entsteht. Kann kühle Luft aus schattigen 
Bereichen in den Wintergarten gelangen, so wird 
der thermische Auftrieb noch verstärkt.

Ein Schutz vor zu viel Sonne ist bei jedem Winter-
garten nötig. Fest installierte Verschattungsein-
richtungen, wie Dachüberstände bei integrierten 
Wintergärten, können dem Sonnenstand nicht an-
gepasst werden, schützen jedoch in den Sommer-
monaten meist vor Überhitzungen. Ein beweglicher 
Sonnenschutz, wie Markisen, Klappläden, Rolllä-
den, Jalousien, Sonnensegel, ist besser, aber auch 
teurer und erfordert Steuerungseinrichtungen.

Unterstützt wird der sommerliche Sonnenschutz 
auch durch Bepflanzungen vor dem Wintergarten. 
Blätter von Bäumen wirken als Sonnenschutz, ihre 
Verdunstungskälte kühlt die direkte Umgebungsluft 
(siehe dazu Merkblatt 30 „Bauwerksbegrünung“). 
Blattabwerfende Bäume, deren Krone höher ist als 
der Wintergarten, haben eine sehr gute Wirkung 
und beeinträchtigen die winterliche Nutzung der 
Sonnenstrahlung wenig.

Bautechnik / Materialien

Für die Ausführung der Tragkonstruktion von Win-
tergärten können Metall, Aluminium, Aluminium- 
Holz Kombinationen, Holz oder Kunststoff verwen-
det werden. Metallkonstruktionen sind in thermisch 
getrennter Ausführung einzuplanen, um Tauwasser-
bildung so weit wie möglich zu vermindern. 

Bei einer Holzkonstruktion sind Anschlussdetails 
der Verglasung (elastische Lagerung der Vergla-
sung) zu beachten. Schichtverleimte Träger ver-
mindern das Risiko der Verformung des Baustof-
fes durch Feuchte- und Temperaturschwankungen.

Die transparente Abdeckung kann aus Glas, Steg-
platten aus Acrylglas, oder Polycarbonat bestehen. 
In der Regel werden Gläser verwendet, weil diese 
am dauerhaftesten und am widerstandsfähigsten 
gegen Umwelteinflüsse sind. Bei Schrägverglasun-
gen müssen bruchsichere Sorten verwendet wer-
den (Draht oder Verbundglas), bei Dachverglasun-
gen unter 20° Neigung besteht die Gefahr der Trop-
fenbildung durch Tauwasser. Anforderungen an den 
Brandschutz sind unbedingt einzuhalten.

Anwendungsbereiche

Unbeheizte Glasvorbauten eignen sich als Anbau-
ten an bestehende Gebäude ebenso wie als Anbau-
ten bei Neubauten.

Häufigste Varianten im Neubau:

 � Eingebaute Wintergärten

 � Teilweise eingebaute Wintergärten

 � Verglaste Loggien und Balkone

 � Eckwintergärten

 � Verglaste Innenhöfe / Passagen 



5

Unbeheizte Wintergärten 28
Bepflanzung unbeheizter 
Glasvorbauten

Die Bepflanzung von Wintergärten sollte große 
Temperaturunterschiede vertragen können und 
auch frostsicher sein – dies schränkt die Auswahl 
erheblich ein. Oft werden Wintergärten wegen der 
Bepflanzung mit Heizungen ausgestattet und wäh-
rend der Heizperiode auf Temperaturen von mehr 
als 10 °C gehalten. Damit wird aber die energiespa-
rende Wirkung eines Wintergartens aufgehoben 
beziehungsweise ins Gegenteil verkehrt. Der Win-
tergarten wird dann zum beheizten Raum mit sehr 
hohen Wärmeverlusten. Nicht Energieeinsparung, 
sondern Energieverschwendung ist die Folge. 

Anforderungen nach 
Energieeinsparverordnung (EnEV)

Unbeheizte Wintergärten sind vom Hauptgebäude 
(Kernbau) räumlich und thermisch getrennt. An die 
Hülle eines unbeheizten Glasvorbaus werden so-
mit nach EnEV keine Anforderungen gestellt, wenn 
die Systemgrenze durch eine thermische Trennung 
zwischen Hauptgebäude und unbeheiztem Glasvor-
bau gebildet wird.

Glasvorbauten mit normalen Innentemperaturen, 
die z. B. als Wohnraum genutzt werden sollen, wer-
den bei Neubauten bei der Nachweisführung nach 
EnEV in das beheizte Bauwerksvolumen mit einbe-
zogen, bei nachträglichem Anbau an Altbauten hin-
sichtlich des Wärmeschutzes wie Neubauten be-
handelt. 

Anforderungen nach der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO)

Nach den Bestimmungen der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) sind Wintergärten vor Fenstern nicht 
mehr wie früher nur ausnahmsweise, sondern all-
gemein zulässig, wenn eine ausreichende Belich-
tung und Belüftung der dahinter liegenden Auf-
enthaltsräume gewährleistet ist. Wintergärten, die 
nicht mehr als 1,5 m vor die Außenwand treten und 
von untergeordneter Größe sind, werden nach der 
bayerischen Bauordnung nicht auf die Abstands-
flächen angerechnet. Solche Wintergärten bleiben 
auch bei der Geschossflächenberechnung nach der 
Baunutzungsverordnung außer Betracht.

Im Übrigen handelt es sich bei Wintergärten um 
bauliche Anlagen, für die grundsätzlich die allge-
meinen Vorschriften des Baurechts gelten.
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